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Wie sich das in Zeiten des Lehrermangels entwickelt, kann man überhaupt nicht voraussagen.

Bisher war in NRW Elternzeit das goldene Ticket für eine Wunschversetzung. Die geänderten
Regeln zum zumutbaren Versetzungsumkreis lassen da nichts gutes erahnen. Ich nehme mal
an, das wird in den anderen Bundesländern über kurz oder lang so ähnlich sein.

Trotzdem wirst du allerdings vermutlich auch weiterhin über die Begründung Familie eine
bessere Versetzungschance haben, als ohne stichhaltigen Grund. Nur halt keine (inoffizielle)
Garantie mehr, anders als bisher.

Bezüglich der automatischen Rückkehr an deine Stammschule: Das erlischt in NRW wenn deine
Elternzeit länger als ein Jahr ist. Mutterschutz wird da aber nicht mit eingerechnet, sondern
wirklich nur die Elternzeit. Das heißt jetzt nicht, dass du zwingend woanders hinkommst, aber
es kann halt passieren.
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